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1 BEGRÜNDUNG 

1.1 Ziel, Zweck und Lage der Planung 

 

Der Markt Haag hat in seiner Sitzung vom 09.02.2013 eine 9. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan für die Errichtung eines Solarparks 

beschlossen. 

Da dieses Verfahren seit 2014 nicht mehr weiterverfolgt wurde, hat der Markt Haag in 

seiner Sitzung am 09.07.2019 den Änderungsbeschluss erneuert. 

 

Im Gemeindegebiet des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, liegt 

das Planungsgebiet auf den Flurstücksnummern (Fl.-Nr.) 1482/2, 1512, 1512/3 der Ge-

markung Haag in Oberbayern. Die PV-Freiflächenanlage soll auf einer bereits rekulti-

vierten Deponie erstellt werden.  

 

Um Planungssicherheit zu erreichen, ist das Plangebiet als Photovoltaikanlagenfläche 

(Sondergebiet nach § 11 BauNVO zur Gewinnung von Solarenergie) auszuweisen.  

Die Ausweisung der Fläche im Flächennutzungsplan wird parallel mit dem Aufstellungs-

verfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungs-

plan durchgeführt. 

Träger der Planungshoheit ist der Markt Haag. Gemäß Beschluss des Marktrates soll 

ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 12 BauGB) aufgestellt werden. 

Vorhabenträger ist die Regionale Energie GmbH & Co. KG des Landkreises Mühldorf. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 9. Flächennutzungsplanänderung erstreckt sich auf 

den Flurnummern 1482/2, 1512, 1512/3, welche sich im Besitz des Landkreises Mühl-

dorf befinden. Alle Flurnummern liegen auf der Gemarkung Haag in Oberbayern. Der 

Markt Haag i. Ob. befindet sich im südwestlichen Teil des Landkreises Mühldorf am Inn. 

Das Plangebiet liegt im südlichen Anschluss an der Kreuzung der B 15 mit der B 12, 

westlich vom Markt Haag i. Ob. Die im Geltungsbereich liegenden Grundstücke sind ein 

Deponiestandort für Hausmüll. Das Plangebiet liegt auf einer extensiv begrünten Depo-

nie, welche zurzeit noch der Nachsorge des Landratsamtes Mühldorf am Inn unterliegt. 

Die Ausgleichsfläche befindet sich in der Gemarkung Haag i. Ob. auf der Fl.-Nr. 1512. 
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Zur Lage- und Nutzungsbeschreibung wird auf den vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes, in der Fassung vom 09.07.2019, verwiesen. 

 

1.2 Rahmenbedingungen und Planungsvorhaben (Planungsrechtliche Voraus-
setzungen) 

Als Planungsgrundlage dienen die allgemeine Vorschriften des Landesentwicklungspro-
grammes Bayern LEP 2013, geändert am 21.02.2018, Regionalplan (18) Südostbayern 
und die sonstigen öffentlich zugänglichen Planungsinstrumente des Freistaates (z. B. 
FIS-Natur, GeoFachdatenatlas, etc.) 
 

1.2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013, mit Änderung von 2018 

Im Landesentwicklungsprogramm werden bayernweit übergeordnet betrachtet: 
 
1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bay-

erns 
 

2. Raumstruktur 
 

3. Siedlungsstruktur 
 

4. Verkehr 
 

5. Wirtschaft 
 

6. Energieversorgung 
 

7. Freiraumstruktur und 
 

8. Soziale und kulturelle Infrastruktur 
 
Seit 01.09.2013 ist das neue LEP in Kraft. Die LEP-Teilfortschreibung zu den Themen 
Zentrale Orte, Raum mit besonderem Handlungsbedarf, Anbindgebot, Einzelhandel und 
Höchstspannungsfreileitungen sowie zu den Themen Alpenplan und Fluglärmschutzbe-
reiche ist nach Veröffentlichung im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) 
am 01.03.2018 in Kraft getreten und wird im Folgenden ebenfalls berücksichtigt. Abbil-
dung 1 zeigt einen Ausschnitt der Raumstrukturkarte, die im LEP enthalten ist. Der 
Markt Haag i. Ob. ist vom Oberzentrum Waldkraiburg ca. 16 km sowie vom Mittelzent-
rum Wasserburg a. Inn ca. 11 km entfernt. 
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Abbildung 1: Auszug aus dem Landesentwicklungsprogramm, Raumstrukturkarte, Stand 01.03.2018 

 
Laut LEP 6.2.1 (Z) „Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien“ sind erneuerbare 

Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen. Die Flächennutzungsplanänderung 

kommt der Erfüllung dieses Ziels entgegen. 

 

Unter 6.2.3 (G) wird beschrieben, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst auf 

vorbelasteten Standorten realisiert werden sollen. Bei der betroffenen Fläche handelt es 

sich um eine Deponie für Hausmüll (extensiv begrünte Deponie). 

 

Punkt 7.1.3 (G) des LEP „Erhalt freier Landschaftsbereiche“ sieht die Bündelung von Inf-

rastruktureinrichtungen vor, um die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst 

zu vermindern. Unzerschnittene, verkehrsarme Räume sollen erhalten bleiben. Außer-

dem sollen weithin sichtbare Bauwerke insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern 

und auf landschaftsbildprägenden Geländerücken errichtet werden. Die umliegenden, 

verstreut liegenden Ortschaften sind durch zahlreiche asphaltierte Verbindungsstraßen 

vernetzt, weshalb nicht von einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum gesprochen 

werden kann. 

 

 die Nutzung als SO-Fläche steht nicht in Konflikt mit den Aussagen des LEP 

 

Der vom Bayerischen Landesamt für Statistik herausgegebene Demographie-Spiegel 

für den Markt Haag i. Ob. stellt in der Berechnung bis 2037 einen Rückgang der 0-65 

Jährigen, welcher einem starken Anstieg der über 65-Jährigen gegenübersteht (s. Ab-

bildung 2). Der Schwerpunkt der Bevölkerungspyramide verschiebt sich also weiter 

nach oben, woraus sich die Entwicklung hin zur zunehmenden Überalterung des Ge-

sellschaft im Raum Haag i. Ob. prognostizieren lässt. Dies ist durchaus darauf zurück zu 

führen, dass junge Familien sich Standorte suchen, die Arbeitsplätze und attraktive Le-

bensbedingungen miteinander vereinbaren lassen. Der Ausbau erneuerbarer Energien 
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birgt die Chance, ein zukunftsorientiertes, auf Nachhaltigkeit bedachtes und demnach 

modernes Image des Marktes zu prägen und somit den Ansprüchen jüngerer Generati-

onen auf eine nachhaltige Lebensweise gerecht zu werden. 

 

 

 
Abbildung 2: Bevölkerungsskizze der Jahre 2017 / 2034 des Marktes Haag i. Ob.,  
Bayerisches Landesamt für Statistik 

 
   

1.2.2 Regionalplan (Region 18, Südostoberbayern) 

 

Die Karten und die Texte geben den derzeit gültigen Regionalplan inklusive der aktuel-

len 14. Fortschreibung wieder.  

 

Haag in Oberbayern wird als Unterzentrum eingeordnet, welches auf einer Entwick-

lungsachse von überregionaler Bedeutung liegt, die in Nord-Süd-Richtung verläuft. 

Nicht ganz konform zum neuen Landesentwicklungsprogramm zeigt der Regionalplan, 

dass sich Haag in Oberbayern und sein Umfeld im ländlichen Teilraum im Bereich gro-

ßer Verdichtungsräume befindet.  

Hinsichtlich der geplanten Nutzung ist kein Widerspruch zu erkennen. 
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Abbildung 3: Regionalplan Südostbayern - Karte 1 

 

Die Karte Siedlung und Versorgung zeigt für den Planungsbereich keine Bestände, die 

zu berücksichtigen sind. 

 

 
Abbildung 4: Regionalplan Südostbayern - Siedlung und Versorgung, Karte 2 
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Die Karte Natur und Landschaft zeigt für den Planungsbereich keine Bestände, die zu 

berücksichtigen sind.  

 

 

 

Abbildung 5: Regionalplan Südostbayern - Landschaft und Erholung (Karte 3) 

 

Das Planungsgebiet liegt gemäß Karte 3 – Landschaft und Erholung − im Gebiet für 

Tourismus und Erholung Nr. 8 (Mühldorf am Inn/Inn- und Forstbereiche). Für diesen Be-

reich gilt der Grundsatz (B VI  4.7): Der im Ansatz vorhandene Tourismus soll durch An-

gebotsverbesserungen nachhaltig gestärkt werden. Dabei soll die Nähe zum Verdich-

tungsraum München genutzt werden. 

 

 Der Änderung des Flächennutzungsplans steht hinsichtlich der angestrebten 

Nutzung von Seiten des Regionalplans nichts entgegen. 
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1.2.3 Bestehender Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
Bestand und Planung 

Die Fläche ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als ehemalige Mülldeponie mit ei-

ner geplanten Aufforstung – Biotope und Sukzessionsfläche – dargestellt.  

Die ehemalige Hausmülldeponie wurde bereits gesichert und rekultiviert.  

 

 

Abbildung 6: Flächennutzungsplan – Bestand, vor der 9. Änderung 
 

Für die geplante Nutzung ist die Ausweisung der Fläche als SO Photovoltaik im Sinne 

des § 11 BauNVO notwendig. 

 

Abbildung 7: Flächennutzungsplan – Planung, nach der 9. Änderung 
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1.2.4 Bestehende Bebauungspläne bzw. Satzungen 

Gegenüber der Einfahrt zum Deponiegelände befindet sich der Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan „Westlich der BayWa III“ mit integrierter Grünordnung. Die Fläche wird als 

Tankstelle mit Shop und Parkplätzen genutzt. 

1.2.5 Weitere Planungsvorgaben 

Neben den genannten Vorgaben aus der Regionalplanung sind in der Bauleitplanung, 
wie auch im konkreten Einzelfall, die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen heranzuzie-
hen und zu berücksichtigen. Dazu zählen das Baugesetzbuch, Denkmalschutz sowie 
Vorgaben des Straßenbaulastträgers. Zusätzlich ist die Spartenlage der Energieversor-
ger und Telekommunikationseinrichtungen und deren Planungen und Immissionsschutz 
heranzuziehen und zu berücksichtigen. 
 

1.3 Beurteilung des Standortes 

1.3.1 Lage, Topographie und Einsehbarkeit 

Die untenstehende Abbildung zeigt, dass das Deponiegelände zum einen von Waldflä-
chen umgeben ist, so dass eine Einsehbarkeit des Geländes nur von Nordosten her ge-
geben ist. Eine Fernwirkung in die Landschaft besteht nicht. Die Einsehbarkeit Richtung 
Nordosten wird durch vorgelagerte Gebäude der Tankstelle und der Gewerbeeinrich-
tungen gemindert. Topographisch gesehen (Abbildung 8) liegt das Gelände am südli-
chen Rande eines Talraumes, der sich aus Richtung Ost-West erstreckt. Wenn über-
haupt wäre das Gelände innerhalb des Talraumes in Ost-West-Richtung oder von Nor-
den her einsehbar. Dies wird jedoch durch die zuvor beschriebenen vorgelagerten Wäl-
der und Gebäude minimiert. 

 

 

Abbildung 8: Topographie und Einsehbarkeit, Ausschnitt BayernAtlas 
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Durch die Lage im Außenbereich und der geplanten Nachnutzung der Deponie ist hin-

sichtlich der geplanten Nutzung als Sondergebietsfläche für Photovoltaik, nichts entge-

gen zu stellen. Bei der Ausweisung des Plangebiets als Sondergebietsfläche SO für 

Photovoltaik wurde im Rahmen des Förderprogramms „Alte Lasten – Neue Energien“ 

vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit eine Machbarkeitsstu-

die für den ehemaligen Deponiestandort erstellt und der Standort als geeignet einge-

stuft. Weiter ist anzumerken, dass naturschutzfachlich hochwertige Flächen innerhalb 

des Geltungsbereichs nicht oder nur zum geringen Teil berührt werden. Das Planungs-

gebiet schließt direkt an ausgewiesene Industrieflächen an. 

 

1.3.2 Naturräumliche Bedingungen 

Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Bodenorganismen. Deswegen sind die Wasser- und Nährstoffkreisläufe 
des Bodens und seine Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften besonders 
zu schützen. Diese wesentlichsten bodenökologischen Funktionen sind die Bodenbil-
dung, der Grundwasserschutz und die Abflussregulation. 
Durch den Kiesabbau sowie durch standortfremde Auffüllungen ist der Boden in seiner 
Funktion bereits erheblich gestört. Es erfolgen keine Eingriffe mehr ins Bodenprofill oder 
Bodenleben durch Erdarbeiten. Das Einbringen von aufliegenden Fundamenten wird 
nicht als Eingriff gewertet. Der Boden wird durch den geplanten dauerhaften Bewuchs 
mit extensiver Wiese eher verbessert. Demnach sind die Auswirkungen auf das Schutz-
gut Boden als gering einzustufen.  
 
Das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Die 
wesentlichsten Funktionen des Schutzgutes sind die Grundwasserdargebotsfunktion 
und die Grundwasserneubildungsfunktion. Beim Schutzgut Wasser sind die Teilbereiche 
Grundwasser und Oberflächengewässer zu unterscheiden. Als Schutzziele sind die Si-
cherung der Quantität und Qualität von Grundwasservorkommen sowie die Erhaltung 
und Reinhaltung der Gewässer zu nennen. Eine Beeinträchtigung des Grundwassers 
wird nicht erwartet (wassergefährdende Stoffe nicht zulässig). Durch die geplanten Fun-
damente wird kein Verlust der natürlichen Filterfunktion oder Erhöhung der Abflussrate 
sowie Schmälerung der Versickerungsrate verursacht, daher werden die Auswirkungen 
auf das Schutzgut Wasser auch nicht weiter erhöht. 
 
Durch die Errichtung der Modulflächen kommt es teilweise zur Verschattung der Fläche. 
In der Folge verringern sich Ein- und Ausstrahlung, was die Kaltluftproduktion reduziert 
und somit die Funktion der Fläche als Kaltluftentstehungsgebiet schmälert. Da sich die 
Verschattung lediglich auf Teilflächen beschränkt, ist jedoch mit keiner messbaren Ver-
schlechterung des Kleinklimas zu rechnen. Die Photovoltaikanlage stellt eine Barriere 
für abfließende Kaltluft dar, welche jedoch nur kleinräumig zu Stauungseffekten führt. 
Das Schutzgut Klima und Luft wird daher durch die Planung voraussichtlich nicht we-
sentlich beeinträchtigt. 
 
Bei den Tieren und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinschaf-
ten in ihrer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und Lebensbe-
dingungen im Vordergrund. Vor allem der Erhalt und Schutz der Lebensräume hat eine 
besondere Funktion für Tiere und Pflanzen. Daraus abgeleitet sind vor allem die Bio-
topfunktionen und die Biotopvernetzungsfunktionen zu berücksichtigen. Bei der Herstel-
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lung der Betriebsgebäude (Trafo) kann es eventuell zur Zerstörung / Tötung von Indivi-
duen häufig vorkommender Tierarten kommen. Um dies auszugleichen, werden neue 
wertvolle Lebensräume (wie extensiven Wiesen, Totholzhaufen etc.) geschaffen (siehe 
Maßnahmenplan). Somit sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebens-
räume als gering erheblich einzustufen. 
 
Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind zum einen das Landschaftsbild, das es in 
seiner Eigenart zu erhalten gilt und zum anderen die Erhaltung ausreichend großer, un-
zerschnittener Landschaftsräume. 
Durch die Anlage der Solarmodule, Wechselrichter und Trafogebäude wird das Land-
schaftsbild durchaus beeinträchtigt. Durch die Topographische Lage ist die Lage der 
Fläche jedoch nicht einsehbar, was wiederum für das Schutzgut Landschaftsbild spricht.  
 
Unter dem Schutzgut Mensch ist vor allem die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
ansässigen Bevölkerung zu nennen. Zur Wahrung dieser Daseinsgrundfunktion sind als 
Schutzziele insbesondere das Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten zu nennen. 
Es geht sowohl um den Schutz vor schädlichen Einwirkungen, insbesondere Lärm, Er-
schütterungen, Schadstoff- und Staubemissoinen, als auch um die Sicherung geeigne-
ter Erholungsmöglichkeiten und um die Sicherung der Qualität des Wohnumfeldes.  
Die Erholungseignung durch die bisherige Nutzung und Vorbelastung ist nicht gegeben. 
Da die Anlage praktisch geräuschlos und ohne stoffliche Emissionen funktioniert, wird 
auch, bezogen auf Lärm, keine weitere Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch er-
wartet. 
 
Im näheren Umfeld sind keine Kultur- und Sachgüter vorhanden. Aufgrund dessen und 
der Lage am Ortsrand sind keine Beeinträchtigungen ersichtlich. 
 

1.4 Zusammenfassung 

 In einer vom Bayerischen Staatministerium für Umwelt und Gesundheit (StMUG) initi-

ierten und vom Landesamt für Umwelt (LfU) durchgeführten Machbarkeitsstudie für 

PVA (Photovoltaikanlagen) wurde die Deponie Schachenwald auf ihre Eignung hin 

überprüft und als wirtschaftlich bewertet. Gemäß EEG besteht ein Anspruch auf Ver-

gütung. 

 

 Die Nutzung als SO-Fläche steht nicht im Konflikt zu den Aussagen des LEP oder 

dem Regionalplan. Schützenswerte Bestände nach dem LEP oder REP sind durch 

die Planung nicht betroffen. 

 

 Der Standort ist durch die Deponie hinsichtlich der Schutzgüter stark verändert. 

 

 Es liegen Bestandsaufnahmen zur Fauna und Flora vor, die in der weiteren Bauleit-

planung zu berücksichtigen sind. Die vorgefundenen Biotope und Arten sind jedoch 

nicht so geschützt, dass dies das Vorhaben ausschließen würde. 

 

 Der Standort ist durch umliegende Gewerbeeinrichtungen und Lärmemissionen der B 

12 stark beeinträchtigt, was dessen Erholungsfunktion minimiert. 
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 Es sind keine Kultur- und Sachgüter von der Maßnahme betroffen. 

 

 Eine Fernwirkung der Anlage ist ausgeschlossen, Einsehbarkeit besteht evtl. nur von 

Nordosten her, wird aber minimiert durch vorgelagerte Gewerbeeinrichtungen.  

 

 Gemäß LEP ist keine Siedlungsanbindung notwendig. 
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2 UMWELTBERICHT 

2.1 Einleitung 

2.1.1 Kurzdarstellung des wichtigsten Ziels des Bauleitplanes 

Die Ausweisung des sonstigen Sondergebietes Photovoltaik (SO PV) soll den Ausbau 
erneuerbarer Energien, der vom Markt Haag i. Ob. unterstützt wird, ermöglichen. Mit der 
Ausweisung wird zudem den Forderungen des „Erneuerbare-Energie-Gesetz“ (EEG) 
sowie den Zielen des LEP und Regionalplanes Rechnung getragen. 
 

2.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 
Ziele und ihrer Begründung 

In der Begründung wurden unter Kapitel 1.2 Rahmenbedingungen und Planungsvorga-
ben (Planungsrechtliche Voraussetzungen), die allgemein relevanten Ziele des Landes-
entwicklungsprogrammes und des Regionalplans erschöpfend beschrieben. 
Darüber hinaus wurden der Flächennutzungs- und Landschaftsplan des Marktes Haag i. 
Ob. (vgl. Begründung) sowie die allgemein gesetzlichen Grundlagen, wie das Bauge-
setzbuch, die Naturschutzgesetze, die Immissionsschutz-Gesetzgebung, die Abfall- und 
Wassergesetzgebung sowie das Bundes-Bodenschutzgesetz berücksichtigt. 

2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließ-
lich der Prognose bei Durchführung der Planung 

Um eine genauere Betrachtung der umweltrelevanten Schutzgüter vornehmen zu kön-
nen, wird mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Planungsinstrumente die Betroffenheit der 
einzelnen Schutzgüter untersucht, die in LEP und RP nicht weiter berücksichtigt worden 
sind. 
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Schutzgut Bestandsaufnahme mit Zielen und Maßnahmen 

Boden Bestand : 

 Standortkundliche Landschaftsgliederung: Jungmoräne Inngletscher N. 

 Bodenkarte (1:25.000):  
„30M / Vorherrschend Parabraunerde und selten Braunerde-Gley aus schluffig-
kiesiger, kristallinreicher Jungmoräne“ 
„22b_M / Überwiegend Parabraunerden und verbreitet Braunerde-
Parabraunerden aus carbonatreichem würmzeitlichem Schotter mit flacher bis 
mittlerer Hochflutlehmüberdeckung“ 

 
Abbildung 9: Übersichtsbodenkarte M 1:25.000, UmweltAtlas, Stand 2017 

 

 Auf dem Deponiegelände aufgebrachte Rekultivierungsschicht in einer Dicke von 
70 cm, darunter Geovlies und eine 30 cm dicke Dränschicht aus Kiessand, da-
runter Betonitmatte und 50 cm mineralische Abdichtung, Geotextil und 20 cm 
gaswegsames Material. 

 
Ziele: 

 Schutz der Oberflächenabdichtung durch Einschränkung der Bearbeitung auf 
dem Deponiekörper. 

 Verwendung von standortgerechten Substraten für Maßnahmen außerhalb des 
Deponiekörpers. 

 
Maßnahmen: 

 Festsetzung der Bearbeitung im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes. 

 Festsetzung des maximal zulässigen Bodenpressungswertes. 

 Festsetzung ökologischer Mindeststandards im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens. 

 

Ergebnis Gering 

Wasser Bestand: 

22b_M 

30_M 
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Schutzgut Bestandsaufnahme mit Zielen und Maßnahmen 

 
 
 
 
 
 

 Wassersensible Bereiche liegen weit abseits vom Planungsgebiet. 

 Sickerwasserleitungssystem auf dem Deponiegelände vorhanden, welches re-
gelmäßig zu inspizieren ist. Im BA I (vgl. Bestandsplan bezüglich Verortung) liegt 
die Sickerwassersammelleitung unter der Basisabdichtung mit eventuellen Fol-
gen bei Beschädigung für das Grundwasser (Verunreinigungen). 

 Grundwasserbildungsrate im Bereich der Zufahrt durch isolierte Lage am Rand 
der Zufahrt B 12 sehr gering. 

 
Ziele: 

 Schutz der Deponieentwässerung durch sensiblen Eingriff der Fundamente in-
nerhalb der Rekultivierungsschicht und Integration der Stationsbereiche außer-
halb der Abdichtung (Schutz der Drainage durch Vliesauflage). Ableitung des 
Oberflächenwassers der Stationen auf Wald- und Rückweg (kein zusätzlicher 
Eintrag in vorhandenes System). 

 Schaffung von weitgehend wasserdurchlässigen Belägen zur geringeren Inan-
spruchnahme von Grund und Boden. 

 
Maßnahmen: 

 Geringer Eingriff in bestehende Strukturen durch standortgerechte Integration 
baulicher Anlagen. 

 Ableitung des Oberflächenwassers auf bewachsenen Oberbodenschichten, flä-
chige Versickerung. 

 Park- sowie Bewegungsflächen weitgehend wasserdurchlässig ausgestaltet. 
  

Ergebnis Gering 

Luft/Klima Bestand: 
Allgemeine Klimadaten für das Planungsgebiet im Markt Haag i. Ob., Gemarkung Haag: 
 
Klimadaten laut Climate-data.org: 

 Klima: warm und gemäßigt 

 Niederschlagsmenge: relativ hoch – Niederschlagssumme über das gesamte 
Jahr liegt bei ca. 941 mm (Durchschnitt). 
 Februar ist der Monat mit der geringsten Niederschlagsmenge – 49 mm 
(durchschnittlich) 
 Juni ist der Monat mit der höchsten Niederschlagsmenge – 123 mm (durch-

schnittlich) 
  

 Jahresdurchschnittstemperatur von 7.7°C. 
 Juli ist im Schnitt der wärmste Monat. Die Durchschnittlich Temperatur liegt 

dann bei 17.2°C. 
 Januar ist im Schnitt der kälteste Monat, im Durchschnitt mit -2,5°C. 
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Schutzgut Bestandsaufnahme mit Zielen und Maßnahmen 

 
Abbildung 10: Klimadiagramm für Haag i. Ob., climate-data.org, Stand 2019 

 
 
Zusammenfassend lässt sich für den Markt Haag i. Ob. sagen, dass zwischen dem tro-
ckensten Monat Februar und dem niederschlagsreichsten Monat Juni eine Differenz von 
74 mm liegt. Im kältesten Monat Januar werden im Schnitt 19.7°C weniger erreicht als im 
wärmsten Monat Juli. 
 

 
Abbildung 11: Klimatabelle und Daten zum Wetter in Haag i. Ob., climate-data.org, Stand 2019 

 
Ziele: 

 Beibehaltung des momentanen Zustandes. 

 Zeitweise Belastung durch Bauphase mittels geeigneter Maßnahmen so gering 
wie möglich halten. 

 
Maßnahmen: 

 Festsetzung der Bearbeitung der Fläche. 

 Festsetzung des maximalen CO2-Ausstoßes der Baumaschinen. 
 

Ergebnis Gering  

Arten/Lebens-
räume 

Bestand: 

 Potentiell natürliche Vegetation: M6cT – Waldmeister-Tannen-Buchenwald; z. T. 

im Komplex mit Waldgersten-Tannen-Buchenwald; örtlich mit Rundblattlabkraut-

Tannenwald, Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald oder Walzenseggen-

Schwarzerlen-Bruchwald sowie punktuell waldfreier Hochmoor-Vegetation. 

 Es befinden sich innerhalb und auch in der näheren Umgebung des Plangebiets 

keine Landschaftsschutzgebiete. 
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Schutzgut Bestandsaufnahme mit Zielen und Maßnahmen 

 
Abbildung 12: Landschaftsschutzgebiete, BayernAtlas 2019 

 

 

 Folgende amtlich kartierten Biotope befinden sich innerhalb des Geltungsberei-

ches: 

Nr. 7838-1091-001 – 006 „Artenreiches Grünland in der Deponie Schachenwald“ 

 

 
Abbildung 13: Ausschnitt Biotopkartierung, BayernAtlas 

 

 Auf der Deponie Schachenwald erstrecken sich abschnittsweise artenreiches Ex-

tensivgrünland, frische Glatthaferwiesen, die dem FFH-Lebensraumtyp 6510 ent-

sprechen sowie entlang der Fahrwege, trockene Initialvegetation. Letztere sind 

aufgrund der Projektvorgabe als eigenständige Teilfläche erfasst. 

Ziele und Maßnahmen: 

 Aufwertung der bestehenden extensiven Wiesenstruktur mittels autochthonem 

Mahdguttransfer von anliegenden Biotopen zur Sicherung des örtlichen Genpools 
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Schutzgut Bestandsaufnahme mit Zielen und Maßnahmen 

und zur Anreicherung der bestehenden Artenzusammensetzung. 

 Einbringen von Totholzhaufen als Lebensraum für Reptilien, Insekten und Am-

phibien unter Anweisung vor Ort durch eine ökologische Bauüberwachung. 

 Aufstellen von Greifvogelstangen (Schutz vor Deponieschädlingen). 

 Verbesserung der Durchgängigkeit für Tiere durch Festsetzung eines Mindestbo-

denabstandes des Zaunes. 

 
Lage der Ausgleichsfläche: 

 Der entstandene Eingriff wird auf der Vorhabenfläche ausgeglichen (siehe Anlage 
2 Bebauungsplan). 
 

Ergebnis Gering 

Landschaftsbild Bestand: 

 Das Plangebiet liegt im Rosenheimer und Wasserburger Hügelland an der nördli-
chen Grenze. 

 Landschaftstyp 3.11: Strukturreiche Kulturlandschaft. 

 Bewertung: Schutzwürdige Landschaft mit Defiziten. 

 Beschreibung: Das Rosenheimer und Wasserburger Hügelland liegt beiderseits 

der Innaue zwischen den namengebenden Städten. Es handelt sich um eine 

kuppige Grundmoränenlandschaft, geprägt durch ein Mosaik aus einigen größe-

ren zusammenhängenden Waldgebieten, kleinen, zerstreut liegenden Waldflä-

chen und offenen Grünländern. Die Talböden, ehemals Niedermoore, sind weit-

gehend entwässert und werden landwirtschaftlich oder auch zur Torfgewinnung 

genutzt. Der Gletscherzerfall der Würmeiszeit ließ einige Seen und Weiher sowie 

zahlreiche Toteiskessel in sogenannten Toteisfeldern entstehen. 

Durch die oft feuchten Böden wird vorwiegend Grünlandnutzung betrieben, in 

trockenen Lagen auch kleinflächig Ackerbau. 

Im Rosenheimer und Wasserburger Hügelland sind zahlreiche Quellen und 

Quellmoore vorhanden. Meist sind die Toteiskessel wasserstauend, so dass sich 

hier wertvolle Komplexbiotope mit verschiedenen Verlandungsstadien ausbilden 

konnten. Eine naturschutzfachliche Sicherung dieser wertvollen Biotope ist noch 

nicht ausreichend gewährleistet. 

 
Ziele: 

 Verringerung der Einsehbarkeit der Fläche 

 Abducken der Anlage vor Waldrand 
 
Maßnahmen: 

 Abgewandte Ausrichtung der Anlage Richtung Süden. 
 

Ergebnis Gering 

Mensch Bestand: 

 belastetes Gebiet durch Lärm (B 12) 

 verringerte Erholungswirkung 

 geringe Erholungseignung 
 
Zielvorgabe/Erkenntnisse: 

 Durch Einflüsse von Gewerbe und anliegender Infrastruktur sind nur geringe 
Möglichkeiten zur Aufwertung gegeben.  
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Schutzgut Bestandsaufnahme mit Zielen und Maßnahmen 

Ergebnis Gering 

Kultur- und 
Sachgüter 

Bestand: 

 Kulturgüter sind üblicherweise unwiederbringlich und verschwinden bei ihrer Entfer-
nung dauerhaft. Baudenkmale, archäologische Fundstellen, Bodendenkmale, Böden 
mit Funktionen als Archiv für Natur- und Kulturgeschichte stellen einen eigenen 
durchaus prüffähigen Wert dar. 
Laut dem Kartenviewer des Freistaats Bayern (BayernAtlas) befinden sich keine Bo-
den- oder Baudenkmäler im Planungsgebiet. Folgende Bodendenkmäler befinden 
sich in der näheren Umgebung: 
Nr. D-1-7838-0106: Straße der römischen Kaiserzeit (Teilstrecke der Trasse Augs-
burg-Wels)  östlich und westlich 

 
Abbildung 14: Ausschnitt Denkmalatlas 

 
Es sind keine Beeinträchtigungen ersichtlich. 
Nach Art. 8 Abs. 1 bis 2 des Denkmalschutzgesetzes sind Bodendenkmäler dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
zu melden. 
 

Ergebnis Gering 

 
 

2.2.1 Wechselwirkungen und Summenwirkungen bei Durchführung der Planung 

Es entstehen keine zusätzlichen Belastungen durch die Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern innerhalb des Geltungsbereiches. 
 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 
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2.3.1 Prognose bei Nichtdurchführung des Vorhabens 

Bei Nichtdurchführung der Maßnahme wird das Plangebiet weiterhin extensiv als Depo-

niestandort in der Nachsorge bewirtschaftet und genutzt. Aufgrund der Rekultivierungs-

maßnahme und Bewirtschaftungsform stellen sich zukünftig eine extensive, artenreiche 

Pflanzengesellschaft und entsprechende Lebensräume für Tiere ein. Die Vorbelastung 

des Standorts bleibt jedoch in jedem Fall erhalten. 

 

2.3.2 Prognose bei Durchführung des Vorhabens 

Bei Durchführung des Vorhabens werden vorhandene Biotopstrukturen zerstört, aber 

entsprechend des ökologischen Konzeptes wieder, aber differenzierter, hergestellt. 

Durch die Durchführung und Bau der Photovoltaikanlage entstehen verschiedene Le-

bensraummosaike, die gegenüber dem Bestand eine Aufwertung darstellen. 

Einerseits entsteht innerhalb der überdeckten Flächen eine differenzierte Struktur ver-

schiedener Lebensräume für Flora und Fauna, welche andererseits mit Anreicherungen 

durch Totholzhaufen weiter gefördert werden.  

Ebenfalls wird mit dem autochthonem Mahdguttransfer eine größere Artenanzahl auf 

der Vorhabenfläche etabliert. 

Weitere, über das genannte Maß abzuwägende Beeinträchtigungen, sind nicht getrennt 

darzustellen.  

 

2.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

2.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität 

 

Im Rahmen des ökologischen Konzeptes und des Bebauungsplanes werden zahlreiche 

Vermeidungsmaßnahmen formuliert, welche die kontinuierliche ökologische Funktionali-

tät erhöhen und stärken.  

 

2.4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

 

Es sind keine CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zum Arten-

schutz) notwendig. 

 

2.5 Planungsalternativen, Abwägung, Monitoring 

2.5.1 Standortwahl (FNP-Ebene) 

Der Markt erachtet den Standort auf den Fl.Nr. 1482/2, 1512, 1512/3 der Gemarkung 

Haag in Oberbayern als den für die Umwelt verträglichsten Standort (ungeachtet der 

sonstigen technischen Anforderungen). 
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Für die Wahl eines Standortes zur Photovoltaiknutzung spielen aber auch noch andere 

Kriterien eine Rolle: 

 

 gute Sonneneinstrahlung der Fläche 

 Verfügbarkeit der Fläche durch den Grundstückseigentümer 

 technische Eignung auf Grund von Hangneigung und Exposition 

 Einstufung der Fläche als Konversionsfläche 

 

Alle diese Kriterien erfüllt der Standort auf der ehemaligen Mülldeponie. Eine weitere 

Abwägung ist innerhalb der Begründung des Bebauungsplanes dargelegt. 

 

 Standortwahl im Sinne des Förderprogramms „Alte Lasten – Neue Energien“ 

Im Rahmen des Förderprogramms „Alte Lasten – Neue Energien“ vom Bayerischen 

Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit wurde eine Machbarkeitsstudie für den 

ehemaligen Deponiestandort Schachenwald erstellt. Bearbeiter dieser Studie war das 

Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik Klinger und Partner unter der Projekt-

leitung der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB). 

Für die ehemalige Deponie Schachenwald bei Haag wurde eine Machbarkeitsvorstudie 

zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (PVA) durchgeführt. Die Fläche wurde hinsicht-

lich der Standortbedingungen, der grundsätzlichen Eignung für eine PVA sowie weiterer 

Aspekte geprüft. Ferner wurden eine grobe technische Vorplanung sowie eine abschät-

zende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt. 

Die Bewertung des Standortes ergibt, dass die Fläche grundsätzlich als wirtschaftliche 

Konversionsfläche im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eingestuft wer-

den kann, so dass der Anspruch auf eine Vergütung gemäß EEG besteht. 

2.5.2 Berücksichtigung der Umweltbelange in der Abwägung 

Durch die Prüfung oben genannter Kriterien wurden sensible Bereiche (ungeeignete 

Flächen) als Standort für Freiflächenphotovoltaikanlagen von vorne herein ausgeschlos-

sen und geeignete Flächen, entsprechend dem Förderprogramm „Alte Lasten – Neue 

Energien“ (vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit), eruiert.  

 

2.5.3 Maßnahmen zur Überwachung – Monitoring 

Es können sich durch die Flächennutzungsplanänderung Auswirkungen auf die Schutz-

güter Arten- und Lebensräume und Landschaftsbild ergeben. Für andere umweltrele-

vante Schutzgüter sind nach dem allgemeinen Kenntnisstand keine bzw. geringe nega-

tive Auswirkungen zu befürchten. 

Sollte sich nach Entwicklung der Ausgleichsmaßnahmen herausstellen, dass erhebliche 

negative Auswirkungen auf Landschaftsbild und Menschen verbleiben, ist zu prüfen, ob 

weitere Maßnahmen erforderlich werden.  
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Im Rahmen der Vorplanung und des ökologischen Konzepts wurden bereits Instrumente 

für die Überwachung/Monitoring getroffen, die voraussichtlich bei der Ausführung zu 

tragen kommen.  

 

Abschließend ist aber festzuhalten, dass ein Monitoring für das Schutzgut Ar-

ten/Lebensräume auf jeden Fall notwendig wird. 

2.6 Zusammenfassung und Methodik 

2.6.1 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislü-
cken 

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht zu den wichtigsten Ergebnissen: 

 

Schutzgut Erheblichkeit 

Boden gering 
Wasser gering 
Luft / Klima gering 
Arten/Lebens-
räume 

gering 

Landschaftsbild gering 
Mensch (Lärm- 
und Erholungseig-
nung) 

gering 

Kultur- und Sach-
güter 

gering 

 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutz-
güter Boden, Wasser, Luft / Klima, Arten- und Lebensräume, Landschaftsbild, Mensch 
und Kultur- und Sachgüter zu erwarten. Aufgrund der durchgehend als gering eingestuf-
ten zu erwartenden Auswirkungen wir der Standort für die Ausweisung eines „Sonder-
gebietes Photovoltaik“ als für die Umwelt verträglich erachtet. 
 
Daher wird vom Markt Haag i. Ob. die gewählte Fläche als der für die Umwelt verträg-
lichste Standort erachtet. 


